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0  Er und ſeinen Nachfolgern gewährte, ſeinen rofeſſen alle Ordines
is einſchließlich zUur Prieſterweihe 3 erteilen. Nun wurde aber die Ver

leihungsbulle bald darauf (1403) förmlich widerrufen mit irritierender Klauſel
für alle bereits and vorgenommenen Weihen Ein ſolcher Rückzug In
der Geſetzgebung ſt wohl eine räftige Beſtätigung der allgemein kirch⸗
ichen Tradition und Praxis. Der zweite all etłt die ekannteInnozenz' VIII die Ziſterzienſer⸗Aebte, die auch die Erteilung des Dia

konats zugeſteht. Gillmann tritt mit triftigen Gründen für die Echtheit der
ſelben ein Aber auch ſie iſt ſpäter dur  ekrete erſetzt worden, die wieder
weitgehende efugniſſe erteilen und nicht von der gewöhnlichen Praxis
abweichen. Selbſt ſie in urſprünglicher Form längere Zeit Iun Uebung
geweſen —— iſt edenken, daß Ur ein einzelnes legislatives Faktum
weder ein Geſetz, noch viel weniger ein Dogma entſteht. So dürften etwa

e Ergebniſſe der orſchung Gillmanns, die einfach der Zeit nach aneinander⸗gereih ſind, In den Rahmen der Tradition des kirchlichen Dogmas einzu
fügen ſein.

In dieſer Schrift, wie In vielen anderen des Verfaſſers, finden ſich
wieder manche Iun den dogmatiſchen Lehrbüchern traditionell mitgeführte
Irrtümer berichtigt. Dazu vergleiche man die Bemerkungen auf 14,
15, Schanz und Gutberlet, die Korrektur, die Bartmann
und 178 erfährt, den Hinweis auf den Fehler, der Aus Gabriel e über
Bellarmin noch bis in neuere Erte übergegangen iſt (S. 163) Man ieht
araus die Wichtigkeit genauer dogmengeſchichtlicher Unterſuchungen fürdie dogmatiſche orſchung, durch welche einzelne Irrtümer, die ſich ſozu⸗

ſagen durch Generationen fortgeſchleppt haben, beſeitigt werden.
Beſonders reich aber ind Gillmanns Forſchungen an einzelnen

dogmenhiſtoriſchen Ergebniſſen oder doch Anregungen und Ausblicken. So
ringt ETL Buch Neues über die Abfaſſungszeit der ſogenannten Summa

Monacensis 20), wie über die mutmaßliche Heimat ihres unbekannten
Verfaſſers 25) Der Verfaſſer weiß 3 eri  en ber die Entdeckung
neuer Gloſſen Silveſters Um Dekrete 32) Er bringt verſchiedene Er⸗
gänzungen ſeinen früheren Werken über die Sakramente (3.
S. 47) Das wichtigſte Ergebnis iſt wohl die Aufhellung der Entſtehungs⸗
eit der Glossa 0rdinaria Uum Gratianiſchen Dekret, die nach umann erſt

nach dem Laterankonzil angeſetzt werden darf, Uund über den wahrſchein⸗
lichen Verfaſſer der ſogenannten vierten Kompilation der Dekretalen In
der Perſon des Alanus neſe letzteren, weitläufigen Unterſuchungen ind
m Werke als Anhang beigegeben. Es möge die Bemerkung geſtattet ſein,

daß die Einfügung verſchiedenartiger, enn auch ſehr intereſſanter und
neuer Forſchungsreſultate mitten Im Aufe einer zuſammenhängenden
Unterſuchung törend wirkt, und E ſich empfehlen würde, Exkurſe
berhaupt erſt (vielleicht nter einem Sammelnamen) Iun einen Anhang

an den 3u verweiſen. Denn I inſchübe wird die Lektüre
ehr er  EL. und obendrein die Bedeutung derartiger eigaben nicht ent⸗
prechend gewürdigt, die imn der Form von nicht zUr Sache gehörigen An

merkungen trotz ihrer Wichtigkeit El überſehen und übergangen werden.
Na all dem Geſagten chuldet die theologiſche Wiſſenſchaft dem Ver
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bau er Re 18 und Fr *  *.  7N  densordnun9 der ht, Beiträge z  ölker“. Gleich 3 Anfang

S. 2) ſtellt der Verfaſſer ſeine Theſe auf „Bezüglich Unſeres Standpunktes
ſei ein⸗ für allemal vorausgeſ ickt, daß Dtw elbſtverſtändlich daran eſt
halten, daß dem Apoſtoliſchen Stuhle nach göttlichem und kanoniſchem Rechtdie juriſtiſche Perſönlichkei zukommt, und das vollkommen unabhängig
von der weltlichen Geſetzgebung. Unſere Aufgabe erbucken wir alſo nicht
darin, unterſuchen, ob der Apoſtoliſche überhaupt Vermögens⸗
fähigkeit beſitzt, ondern U.  Hließlie darin, ob ihm leſe Fähigkeit vom
Völkerrecht zuerkannt iſ 4˙. Im ELr ten Kapitel handelt der Verfaſſer In
ehr ausführlicher eiſe von den juriſtiſchen Perſonen im allgemeinen.
Sehr befremdend iſt Es, daß bei dieſen langen Ausführungen die diesbezüg⸗
li Auffaſſungen des kirchlichen Geſetzbuches (personae morales
collegiales et non collegiales) gänzlich übergangen ſind Kein Geringer
als tutz Der El des Codex jur. Can., 198 ff.) 90. leſe Auffaſſungen
für ſo wichtig, daß ETL ihnen über Oktavſeiten widmet. In den genden
Kapiteln behandelt der erfaſſer die viel Umſtrittene, völkerrechtliche Stel⸗
ung des Papſte

8, reſp des Apoſtoliſchen u Da die Juriſten nicht
einig ſind, was zum

eſen eines Staates oder eines Souveräns erforder—
lich iſt, kann EeS nicht wundernehmen, ſie auch nicht einig ſind, we
völkerrechtliche Stellung der Apoſtoliſche einnimmt. nde iſt dieſer
Disput vielfach mehr ein theoretiſcher, als ein praktiſcher. atſä

1 genießt
der Papſt die völkerrechtliche Stellung eines Souveräns Freilich
iſt der ein Souverän 8uUl generis; unvergleichlich erhabener als die
übrigen Souveräne. Aber der erfaſſer erbringt auch zwingende Beweiſe
afür, daß der Apoſtoliſche Vermögensfähigkeit eſitze, Uund zwar
nicht bloß in Italien, ſondern auch in der ganzen elt Dies ergibt
Schlußfolgerung Denn enn chon den gewöhnlichen remden juriſtiſchen
Perſonen die Vermögensfähigkeit in fremdem an nicht abgeſtritten
werden kann, ſobald ſie dieſe vom Heimatlande erhalten haben; wenn dann
weiter den ſouveränen, juriſtiſchen Perſonen zuglei mit der völkerrecht
en Anerkennung auch die privatrechtliche Perſönlichkeit und damit die
Vermögensfähigkeit zuerkannt werden muß, ſo 0g daraus Unbedingt,
daß man au dem Apoſtoliſchen Stuhle die Vermögensfähigkeit nicht ſtreitig
machen kann, ſondern ſie ihm rückhaltlos zuſprechen muß 101 Künftig
hin kann kein Staat und kein Gerichtshof dieſem rgebnis vorbeigehen,
zumal enn ich Aum Schenkungen oder Vermächtniſſe den Apoſtoliſchen
Stuhl hande Der erfaſſer führt Aus Oeſterreich, Deutſchland und Italien
praktiſche 0 tatſächlich teſe Vermögensfähigkeit Iun vollem Maße
anerkannt wurde. Alles in EM hat Dr nen ſeine eſe
tringent bewieſen, und zwar von rein juriſtiſchem Standpunkte aus Die
Angezogene und fleißig enützte Literatur iſt
Arbeit iſt ſehr empfehlenswer

ſehr reichhaltig. Die
reiburg eiz Univ.⸗Prof. Dr Prümmer

7) Handbuch der katholiſchen Miſſionen. Von Bernard ren
Mit Bildern und 67 Tabellen. (Miſſions⸗Bibliothek.) gr. 80

418) Freiburg i. Br 1920, erder 40.—3 geb 45.— Un
Zuſchläge.Das vorliegende Buch kommt einem wwirklichen Bedürfniſſe entgegen

und ird aher überall mit großer Befriedigung egrü werden. 1
ern Nachſchlagewerk erſten anges, das jedem, der ſich mit den Miſſionen
befaßt, die Arbeit erleichtern wird, da Urz und doch uverläſſig über die
wichtigſten Fragen des Miſſionsweſens Aufſchluß gib Die acht eile de
u behandeln die Oberleitung des Miſſionswerkes, das europäiſche und
einheimiſche Miſſionsperſonal, die Bildungsſtätten Uund e 915
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